
418 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesVIII. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (402 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Invaliden­
einstellungsgesetz 1953 abgeändert wird (In-

validen einstellungs gesetz-Novelle 1958). 
Das Invalideneinstdlungsgesetz, BGB!. 

Nr. 163/1946, wurde in der Folge mehrfach 
noveUi,ert und mit der Kundmachung der Bun­
desregierung, BGBl. Nr. 21/1953, als "Invaliden­
einSIteIlungsgesetz 1953" wiederverlautbart. 
Dieses Gesetz sieht Maßnahmen vor, um Kriegs­
opfer, Unfallverletzte, die im Kampf um ein 
freies demokratisches österreich geschädigten 
Opfer und gewisse Gruppen andel1er Körperbe­
hiJnderter in das Erwerbsleben einzugliedern. 

Die Zahl der bei den Arbeitsämtern vorge­
merkten al'beitsuchenden Invaliden hat seit dem 
Jahre 1952 nicht in einem befried~gell!den Maße 
abgenommen. Eine wesentliche Ursache hiefür 
dürFte darin gelegen sein, daß die 'Ausgleichstaxe 
seit dem Jahre 1950 trotz der seiJther eingetre­
tenen Anderungen des Geldwertes und des Lohn­
und Preisgefüges unverändert geblieben ist und 
ihren Zweck daher nur noch ungenügend zu er­
füllen vermag. Dc,r Entlwurf sieht d,aher als 
übergangsmaßnahme eine Erhöhung d~r ;Luf den 
Monat entfallenden Ausgle~chstaxe von bisher 
75 Sauf 125 S für die Zeit bis 31. Dezember 1958 

. vor. Vom 1. Jänner 1959 an soll die Ausgleichs­
taxe monatliru 150 S betragen. Die Ausgleichs­
taxe wird, :lJnstatt wie bisher mit ,einem J ahres­
betrag, mit einem Monatsbetra,g festgesetzt. 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt ferner die 
von verschiedenen Stellen vorgebrachten 
Wünsche nach BeseiJt:igung einzelner Härten des 
Gesetzes. Schließlich ist es erforderlich, den An­
derungen der Rechtslage auf anderen Gebieten 
durch eine entsprechende Anpassung einzelner 

Kysela 
Beridltersta tter 

Bestimmungen des Invalideneinstellungsgesetzes 
1953 "Rechnung ZiU tragen. Entspreruend einer 
Anregung des Rechnungshofes wird durch die 
Anfü~\mg des Absatzes 3 an den § 10 eine ge­
setzliche Grundlage für die Verwaltungskosten 
des Ausglej,chstaxfonds geschaffen. 

Die Bestimmung des § 23 des Invalidenein­
stdlungsges,etzes 1953 wird an die BeSitimmung 
des § 64 Abs. 2 des Kriegsopferversorgungsge­
setzes 1957 hinsichtlich der Gebührenfreiheit an­
geglichen. Es werden demnach alle in E:Eüllu.ng 
der Fürsorgeaufgaben nach dem Invahdenem­
stellungsgesetz vorgenommenen' Rechtsgeschäfte 
gebührenfrei sein, gleichgültig, ob die Fürsorge­
leistungen unmittelbar an begünstigte Personen 
oder im Wege ,der Interessenvertretungen ge­
währt werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat sich 
in Anwesenheit von Bundesminister für soziale 
Verwaltung Pro k s c h mit der Regierungsvor­
lage in seiner Sitzung am ,5. März 1958 befaßt. 
In der Debatte ergriffen alUßer dem Berichter­
statter die Abgeordneten K an d u t s c h, A 1-
te n bur ger, Den g le r, G r u b er, W i m­
berger, Hille,geist, Scheibenreif, 
H a r wal i k und Voll man n sowie Bundes­
minister Pro k s c h das Wort. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mit einigen stilistischen Abänderungen einstim­
mig angenommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt den 
An t rag, der Nationalrat woBe dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(402 der Beilagen) mit den a n g e sc h 1 0 s­
sen e n A b ä n cl e run gen die verfassungs­
·mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 5. März 1958. 

Hillegeist 
Obmann 

:j. 
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Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 402 der Beilaget?-. 

Zu Art. I Z. 1: 

§ 2 Abs. 5 hat wie folgt Z·u lauten.: 

,,(5) Den Invaliden im Sinne des Abs'. 1 stehen 
Personen deutscher Sprachzugehörigkeit gleich, 
die staatenlos sind oder deren Staatsangehörigkeit 
ungeklärt ist (VoJksdeutsche), wenn ihre Er­
werbsfähigkeit itnfolge 

-a) eilfler Gesundheitsschädigung, für die öster­
reichischen Staatsbürgern nach dem Kriegs'­
opferversorgung~gesetz 1957 Versorgung 
zu gewähren wäre, oder 

h) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs­
krankheit im Sinne der ge~etzlichen Un­
fallversicher.ung oder 

c) des Zusammenwirkens der angeführten Ur­
sachen 

um mindestens 50 v. H. gemmdert ist. Das 
gleiche gilt auch' dann, wenn diese Personen 
blind sind und die Blindheit auf keine der an­
geführten Ursachen zurückzuführen ist." 

Zu Art I Z. 6: 

§ 9 Abs. 1 hat wie fo'lgt zu lauten: 

,,§ 9. (1) An Stelle der Pflichteinstellung ist 
vom Arbeitsamte die Entri.chtung einer Aus­
gleichstaxe vorzuschreiben, wenn die Beschäfti­
gungspfl~ch't nicht erfüUt ist. Die Vorschreibung 
einer Ausgleichstaxe hat zu entfallen, wenn und 
insoweit der einstellungspflichtige Dienstgeber 
die zur ErfüI1:ung der Einstellungspflicht erfor­
derliche Anzahl von begünstigten Invaliden heim 
zuständigen Arbeitsamte nachweisbar ohne Er­
folg angesprochen hat." 
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